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Innsbruck, 04.Jänner 2008 

 
Devolutionsantrag gemäß § 73 AVG iVm §§ 5 und 8 UIG 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

am 07. 11. 2007 stellte ich beim Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

eine Anfrage auf Herausgabe der folgenden Umweltinformationen im Sinne des § 2ff UIG 

(siehe auch Beilage): 

 
Die Anzahl der Flugbewegungen am Innsbrucker Flughafen in den Jahren 2003, 

2004, 2005 und 2006, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Flugzeugtypen (Jets, 

Propellermaschinen, Segelflieger). Um gesonderte Angabe der der Ausbildung 

dienenden Flugbewegungen mit Leichtflugzeugen wird gebeten. 

Angaben gemäß der strategischen Umgebungslärmkarten für Ballungsräume für den 

Ballungsraum Innsbruck gemäß Bundes-LärmG §6(3). 

 
Gemäß § 5 Abs 6 UIG hat die Behörde dem Begehren ohne unnötigen Aufschub, spätestens 

jedoch innerhalb von 4 Wochen zu entsprechen. Sofern die Herausgabe der Informationen 

verweigert wird oder die Anfrage nicht vollständig beantwortet wird, hat die Behörde auf 

Antrag einen ein Bescheid auszustellen (§ 8 Abs 1 UIG). Über Berufungen entscheidet der 

UVS (§ 8 Abs 4 und 5 UIG). 

 

Die Sektion II des BMVIT hat am 20.11.2007 diese Anfrage an die zuständige Fachabteilung 

weitergeleitet (siehe email als Beilage). Seitdem ist weder eine inhaltliche Antwort erfolgt 

noch wurde ein Bescheid ausgestellt. Ich habe mein Informationsbegehren wiederholt 

urgiert. 

 
 



Ich stelle daher einen Devolutionsantrag gemäß § 73 AVG iVm §§ 5 und 8 UIG auf 

Übergang der Zuständigkeit zur Entscheidung auf den Unabhängigen Verwaltungssenat 

Wien. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Manfred Roner 
 
 
Beilagen:  

• Kopie Anfrage ans BMVIT vom 07.11.2007 (email) 

• Kopie Information über Weiterleitung an Fachabteilung vom 20.11.2007 (email) 


